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Die Funktionäre sind in getrennten Wahlgängen zu wählen und 

sind vom an Jahren ältesten Mitglied einzuberufen und zu leiten.

WAHLVORSCHLAG

für den Vorsitzenden / Vorsitzendenstellvertreter / Finanzreferenten gemäß § 18 Abs. 1 des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992.

Eingebracht in der konstituierenden Sitzung der Tourismuskommission des Tourismusverbandes ...................................................................... am .......................................

	Funktionäre:

	Name:
	Adresse:

	1. Vorsitzender
	
	

	2. Vorsitzender-Stellvertr.
	
	

	3. Finanzreferent
	
	


......................................................, am .............................      ......................................................


(Ort)
(Unterschrift)

